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delà il n'en va pas de même. Do délégué à la Mrs äs Domodossola, en
etl'ot, de gui dépend la continuation clu voyage, lis peut-être par des règle-
ments surannés ou trop raides, oppose aux vceux de beaucoup uu non

impitoyable, 8es instructions l'obligent à renvoyer Is rapatrie
à'yftioe à sou lisu d'origine, gue svs atl'aires, sa famille, l'y appsllsut on
uon. Dt peccdant (jus les maltisursux réclament, eouraut cl'uu fouetiouuairs
à uu autre, les traius parteut, les Ireurss passeut, st uous en savons cpci

restèrent cieux, trois jours à Domodossola, avant <>u'on voulût dieu les taire
monter eu wagon.

la rigueur, uous pourrions nous clèsintèresser cle ee cpci se passe à

la station italienne, la âuisse avant tait cle son côté ee gui est on son
pouvoir; mais l'ètat cle eboses <iuo nous signalons a sa rèpsreussion elm?

uous, à Denève ou partieulier, cl'oû l'on envoie asse^ frèguemment cles

malacles cl irisés sur un bôpital, cles eufaicts, cles .jeunes tilles «pce l'on eoncluit,
sous esoorte, à tel asile ou à telle maison cle relèvement.

Ce sont cles clames généralement «pu constituent l'eseorte, et les clitti-
eultès gue l'aàinistration peut susciter los ecccbarrassvcct en bien cles eas.
Deureusencont c^ue l'on reneontre souvent parmi elles cles femmes cle eceur
st de tête, gue l'exxèrience rond ingénieuses, cpci ont leur traue parler, et
cpci tinissent par obtenir ee gu'il eût fallu clonuer cle bonne grime au dèbcct.

Nais «pce «Ze cliseussious pénibles et cle temps perclu!
Du eôtè italien, l'ceuvre des seerêtariats pour ouvriers italiens en pays

étrangers, ceuvre crèèe par l'èvêgue cle Crémone, Ngr Donomelli, et clout
le bureau eentral se trouve à Nilan, a kait entenclre clchà ses lèelaucatintis,
mais sans obtenir cle réponse effective. ()ui sait si nue aetion clu eôtè suisse,
appuyant eelle cle Nilan, n'aurait pas raison cle la puissanee cl'inertie cpci

caractérise trop souvent les administrations!
Due intervention amicale cle nos autorités suisses ne paraît pas possible,

puisqu'il s'agit ici cle rapatriements etk'ectuès saics passer par la voie cliplo-
maticpie; mais peut-être cpc'une campagne cle presse aurait son èelco acc delà
cles F.lpos, ou, inieux encore, «pce cles «lèmarelios tentées auprès cles Consuls
italiens aboutiraient au résultat ebercbè.

Du pourrait cloue suggérer à ces fonctionnaires cle clemancler l'autorisation
clè tixer eux mêmes le lien 'cle destination clu rapatrié, ee «pc'ils feraient
après un consciencieux examen clu eas. Ce serait évidemment la meilleure
des solutions; mais si cette responsabilité effraie les consuls, pourcpcoi
icv proposeraient-ils pas «pie cette mème faculté soit accordée au Commis-
saire on station à Domodossola!

Des mesures «pce uous préconisons n'ont rien de révolutionnaire; elles
sont d'une extrême simplicité et sultiraieut cependant pour cbanger de fond
en comble un état do eboses fort désagréable aux Italiens et aux institutions
suisses cpci les rapatrient,

ll n'est jamais trop tard pour apporter des améliorations aux services
publics,

Bern. Beteiligung des Staates an der öffentlichen
Krankenpflege. In der Sitzung des Großen Rates boni 1!), November
brachte Morgenthalcr die Verhältnisse der Bezirkskrankeuanstalten zur Sprache
(siehe Nr, t dieses Jahrganges). Er wies in längcrn Ausführungen nach, daß
die Beiträge an die Bezirkskrankenanstalten, die zu l!)3M) Fr. veranschlagt
sind, nicht der Proportion entsprechen, die im Gesetz von 18W hiefür aufgestellt
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ist, Danach mnß sick die Zahl der StaatSbettcn nach der Zahl der ,ährlick ans-

aewieseneu Pslegotage der Anstalten richten, und zwar je nach Bedürfnis ein

bis zwei Drittel der lehtern betragen. Das eine Drittel ist in den letzten fahren
nie erreicht worden. Nimmt man den Durchschnitt der besetzten Anstaltsbetten
mit 929 an, so hätte der Staat mindestens Alk Betten gemäß gesetzlicher

Borschrift mit einem Taggeld von 2 Fr, zn subventionieren. Es wurden im letzten

Jahr jedoch bloß 277 Staatsbetten gehalten. Er beantragte, den Kredit um
die Summe von 7399 Fr. zn erhöhen, Finanzdirektor Könizer ersuchte, die

Beiträge an die Bezirkskrankenanstalten für diesmal so zu belassen, wie sie im

Boranschlag erscheinen. Die noch bestehenden Differenzen zwischen der gesetzlich

bedingten und der gegenwärtig bestehenden Zahl der ^taatsbetten sollen in den

nächsten Iahren ausgeglichen werden. - - Daraufhin wurde der Antrag
zurückgezogen, -'K

Rückerstattung eines Teiles der A r men stcncr an den
neuen Kan ton s te il. Im Jahre 1911 hatte Jacot im Großen Rate eine

diesbezügliche Motion eingebracht, die von der Regierung akzeptiert und
erheblich erklärt worden war. Die Regierung verlangte nur Zeit, um den Bericht,
mit dem nötigen Zahlenmaterial über Leistungen an Arme auszustatten (siehe
9. Jahrg., Seite -73). - - Auf eine daherige Anfrage des Motionärs in der Sitzung
des Großen Rates vom 19, November 1913 teilte der kantonale Finanzdirektok
mit, daß die Berechnungen angestellt und die Rückvergütung an den Jura mit,
dem Jahre 1917 stattfinden werde, I.

Aiirgauische Armenpflege. Zu Nutz und Frommen nichtaargauischer Armcnpfleger
und als öffentliche Warnung vor einer beinahe allzu feinen Praxis bringe ich eine
Erfahrung zur öffentlichen Kenntnis, welche mch''soeben gemacht habe.

'

Im Kanton St. Gallen besteht keine konfessionelle Wohnorts-Armenpflege.
Dieselbe ist den Gcmeindcräten oder Gemeindeämtern überbunden. Weil dieselben aber
meist hierin völlig versagen — es gibt treffliche Ausnahmen —, so lastet doch praktisch
aus den: Dinsporapfarrer die gesamte Nicdcrgclassenen-Armenpflege seiner Konfession.
Die Mittel dazu liefert etwa ein kirchlicher Spendfonds, hauptsächlich aber das
Ergebnis privater Geschenke, was der Pfarrer von Hochzeiten, Taufen zc. einnimmt usw.

In einer Familie fand ich vor Jahresfrist einen Säugling unehelicher Abkunft,
vom Vater mit Standcsfolge anerkannt, aber völlig mittellos einer sterbenden Pflegefrau

überlassen. Auf die Anzeige von der notwendigen und bereits erfolgten bessern
Versorgung antwortete Vater und Großvater nicht, die Gemeinde mit einer Bitte um
Sisticrung weiterer Schritte, weil sofort gesorgt werde durch die Familie des Großvaters.
Als das nicht geschah, wandte ich mich mündlich an die aargauische Armcndirektion und
erhielt wieder die besten Zusagen, aber nach längerer Frist nur die Zumutung: ich
möchte für Aufhebung der Vaterschaftsanerkennung besorgt sein! Also dem Kindlcin
den Vater nehmen, damit dessen Heimatgemeinde nicht mehr zahlpslichtig sei!

Nach dieser wundervollen Probe von behördlicher Armenfürsorge blieb mir nichts
anderes übrig, als selber die genauere Untersuchung der Verhältnisse an die Hand zu
nehmen durch Betreibung des Großvaters und Aufsuchen und Betreiben des mit falscher
Ortsangabe abwesend bezeichneten Kindesvatcrs. Dabei stellte sich heraus, daß letzterer
ein Taugenichts mit gutem Einkommen, ersterer ein ausgepfändeter Schuldner und
Vater von 12 meist noch unerzogenen Kindern ist. Nun machte ich den Staatsanwalt
mobil und fragte das Regierungspräsidium an, ob die Armendirektion gestorben oder
sonst in Verlust geraten sei, weil sie monatelang absolut versagte. So dauerte es vom
Dezember bis September, bis endlich die Armendirektion die Erklärung abgab, sie wolle
für Erledigung der Angelegenheit energisch sich bemühen — d. h. ihre einfache Pflichi
tun. Richtig berichtete der Großvater eines Abends spät, seine Frau werde am andern
Morgen früh das Kindlein abholen, was denn auch geschah (11. Oktober).

Aus Vorsicht hatte ich immer wieder die erlaufenen und laufenden Kosten in
Erinnerung gebracht, sie beziffert und gefordert, auch eine bleibende, sehr billige
und ganz einwandfreie Verpflegung des Kindlcins öfters angeboten. Auf all dies blieb
ich ohne jede Antwort — eine behördliche Höflichkeit und Fürsorge für das Kindlein,
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die verdienen verdankt zu werden. Als bei der plötzlichen Abholung des Kindes noch

immer keine Pusicherung vorlag, erzwäng ich telephonisch und telegraphisch eine
Antwort auf die 8 immer wieder und ausdrücklich in meinem Telegramm genannten
Forderungen und bekam auch eine bündige Antwort: „Das Kind Schmid ist
herauszugeben. Für das Weitere werden wir sorgen."

Mas wollte das sagen? Doch kaum, daß die Armendirektion überhaupt sich der
Pflicht, den Fall zu behandeln, nicht entziehen wolle. Das ist selbstverständlich, wenn
ich auch jeden Schritt erst mühselig erzwingen mußte. Vielmehr war meine Anfrage
so deutlich und eindeutig gewesen, daß die Antwort nur die Erfüllung dieser ausdrücklich

genannten Begehren betreffen konnte. So meinte ich wenigstens. Nachträglich
stellte sich bei der Abrechnung heraus, daß „damit keineswegs die Anerkennung der
gestellten Forderungen und deren Befriedigung ausgesprochen sei". Im Rekursweg
wurde festgestellt, daß der Gesamtregierungsrat diese Ansicht deckte, wobei allerdings die
entscheidende Fragestellung in der Rckursbeantwortung gerade mangelt, wie übrigens
auch andere Unrichtigkeiten zu diesem Ergebnis mitgeholfen haben, so namentlich der
Vorwurf der Trölerei abgelehnt wird. Man vergleiche dazu die oben angesetzten Fristen!
Wie muß da erst ein langsames Verfahren aussehen! Hauptargument war, daß der
Verkebr nicht ausschließlich nach Art. 4ô B. V. von der Filiale Mcls nach Ragaz an
das fürsorgcnde Psarramt, dann an den Gemeindcrat Mcls >dcr durch Rekurs genötigt
werden mußte, das wohlvcrpflegte Kindlein nicht polizeilich auszuschaffcnj und an
den st. gallischen Regierungsrnt und durch diesen an die aargauische, vierteljahrlang
schlafende Armendirektion und nun an den angeblich unbekannt abwesenden Kindes-
vatcr, den die Kindesanerkennung mitunterzeichnenden, aber sich durch die Wohngemeinde

als arm ausgebenden Großvater und endlich an die völlig unzuverlässige
Heimatgemeinde geleitet worden sei. Weil das fürsorgende Pfarramt direkt an Verwandte und
Gemeinde gelangt war und sich durch unrichtige Angaben und endloses Stillschweigen
nicht abweisen ließ, darum darf es beinahe 2ö?l> der Abrechnung aus seinen eigenen
Mitteln zahlen. Dabei hatte die Verwandtschaft als einzige Bedingung gestellt: das
von protestantischer, wegen geistiger Gebrechen absolut hilfsunfähiger Mutter geborne
Kind müsse sofort katholisch werden, was jedenfalls unterdes auch geschehen ist.

Fweck dieser Veröffentlichung ist lediglich: andere Armenpfleger darauf aufmerksam
zu machen, sie möchten Bescheide der aargauischen Armendirektion sehr sorgfältig auf
ihren Wortlaut und ihren event, mehrfachen Sinn prüfen, bevor sie denselben mehr
zutrauen, als was die Gegenpartei darein zu legen beabsichtigte. Nur dann wird man
vor Selbsttäuschung und Schaden bewahrt bleiben. Sollte sich jemand für die
Angelegenheit genauer interessieren, so liegen die Akten zur Einsicht bereit beim Evangel.
Piarramt Ragaz. Ä. Wald burger, Pfr.

A n m er k u n g d e r Red a ktio n. Wir finden, der Verfasser hätte sich seine
Enttäuschung und den Schaden ersparen können, wenn er, sobald er im Aargau aus
Widerstand stieß, die ganze Angelegenheit gemäß den gesetzlichen Bestimmungen den:
si. gallischen Armendepartcmcnte überwiesen hätte, dein die Uebernahme des Kinde-;
durch den Heimatkanton wohl in kurzer Frist gelungen wäre. — Das Kostgeld ist übrigens

bezahlt worden, ausstehend sind nur die Spesen für Umtriebe, namentlich die
Betreibungen usw.
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